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der markt der vsh-versicherungen ist natürlich ebenso in bewe-

gung wie die gesamte branche. deshalb arbeiten wir ständig an 

unseren Konzepten und passen diese für sie an. zudem bieten wir 

Ihnen eine vielzahl von ergänzenden serviceleistungen an. 

In diesem leitfaden haben wir Ihnen daher die 7 wichtigsten    

vorteile zusammengestellt, die für sie als Kunde und Partner der 

hans John versicherungsmakler gmbh zum tragen kommen.

beim lesen wünschen wir Ihnen wichtige Impulse zum thema 

vsh. möge Ihnen unser leitfaden für den schadenfall die notwen-

dige ruhe und sicherheit geben. sollten sie fragen haben oder 

die Überprüfung Ihrer vermögensschaden-haftpflichtversicherung 

wünschen, sind wir gerne für sie da – immer!

herzlichst aus hamburg

Marc Hinrichsen und Stefan Hammersen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

die versicherungsbranche ist in bewegung. die 

regulierung der tätigkeit der vermittler von 

versicherungs- und finanzprodukten nimmt auf 

nationaler und europäischer Ebene zu und wird 

durch die Eu-versicherungsvertriebsrichtlinie   

neue Impulse erhalten. 

neben der zunehmenden regulierung Ihrer tä-

tigkeit als vermittler bringt die langanhaltende 

niedrigzinsphase auch unsere Partner auf sei-

ten der versicherer und die vermittlerbetriebe 

selbst unter stärkeren Kostendruck. 

viele vermittler verbreitern deshalb das angebot an Produkten, 

die vermittelt werden. diese vermittlungstätigkeiten bedürfen oft 

auch einer anpassung Ihrer vermögensschaden-haftpflichtver-

sicherung. deshalb empfehlen wir als spezialisierter makler eine 

regelmäßige Überprüfung des vsh-schutzes. gerne ist Ihnen un-

ser ganzes team von erfahrenen spezialisten dabei behilflich, den 

notwendigen schutz anzupassen.

der Eintritt eines schadenfalls kann beim vermittler große verun-

sicherung verursachen. die folgen einer gerichtlichen, aber auch 

schon die einer außergerichtlichen auseinandersetzung zwischen 

Kunde und vermittler können existenziell gefährdend werden.

damit sie für einen solchen – hoffentlich nie eintretenden – fall 

besser gerüstet sind, haben wir einen leitfaden der wichtigsten 

maßnahmen für sie aufgelegt. behalten sie also die ruhe, schau-

en sie in unseren leitfaden und rufen sie uns an. gemeinsam 

treffen wir dann die angemessenen maßnahmen.

Ass. jur. Marc Hinrichsen und Stefan Hammersen, geschäftsführende Gesellschafter der Hans John Versicherungsmakler GmbH
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7 Vorteile der Betreuung Ihrer VSH durch
die Hans John Versicherungsmakler GmbH

1. Stets aktualisierte Deckungskonzepte

die berufliche tätigkeit eines versicherungsvermittlers ist einem 

steten wandel unterworfen, der einerseits durch anhaltende regu-

lierung und andererseits durch das Erfordernis der Einstellung auf 

zukunftsweisende und ertragreiche vertriebswege und verwaltungs-

prozesse bestimmt wird. dieser wandel muss durch eine ebenso 

stete und regelmäßige – im besten fall automatische –  anpassung 

der vsh begleitet werden. genau das bieten wir in unserem haus 

seit Jahren proaktiv an und gewährleisten die anpassungen zudem 

über Innovationsklauseln.

2. Aktives Schadenmanagement

unsere volljuristen begleiten sie bei möglichen versicherungsfällen 

von der meldung bis zur abwicklung. mit der Erfahrung aus meh-

reren tausend versicherungsfällen können wir den deckungsrecht-

lichen vorgang zwischen dem vermögensschaden-haftpflichtversi-

cherer und Ihnen beschleunigen und überwachen. unser wort hat 

bei versicherungen gewicht.

3. Online-Rechner für VSH und Rechtsschutz 
in Verbindung mit individueller und 

persönlicher Betreuung

mit den innovativen und benutzerfreundlichen Online-rechnern kön-

nen sie Ihre individuellen absicherungen berechnen und vergleichen 

sowie auf wunsch mittels elektronischer unterschrift sogleich bean-

tragen. an Ihrer seite steht dabei auf wunsch stets Ihr persönlicher 

berater.

4. Prämienfreier 25-Mio.-EUR-Gruppenexcedent

Im anschluss an die im grundvertrag vereinbarte Pflichtversiche-

rung nach § 34d gewO und etwaige Excedenten steht allen über 

unsere deckungskonzepte versicherten vermittlern eine gemein-

schaftliche (nicht einzelvertragliche) prämienfreie Excedenten-

deckung für vermögensschäden bis zu 25 mio. Eur zur verfügung. 

nutzen sie diesen exklusiven vorteil, um sich gegen großschäden 

optimal zu schützen! 

5. Kostenfreie Nutzung von juristisch
ausgearbeiteten Musterunterlagen

In Kooperation mit der rechtsanwaltskanzlei michaelis aus hamburg 

bieten wir unseren Kunden einen service zur Erstellung regelmäßig 

aktualisierter, juristisch ausgearbeiteter muster-vertragsunterlagen, 

die sie sich nach der Erstellung problemlos herunterladen können. 

die anfallenden Kosten für diese serviceleistung übernehmen wir für 

unsere bestandskunden. vor dem hintergrund sich stetig ändernder 

anforderungen zum beispiel an die regelungsinhalte eines makler-

vertrags bieten wir Ihnen somit ein system, in dem notwendig werden-

de aktualisierungen automatisch und unmittelbar durch die Kanzlei 

michaelis umgesetzt werden. somit erhalten sie die möglichkeit, 

sich zukünftig bezüglich Ihrer verträge immer an dem aktuellsten 

stand der rechtsprechung orientieren zu können.

6. Vielfältiges Weiterbildungsangebot

der persönliche austausch untereinander ist für uns selbstverständ-

lich. regelmäßig bieten wir als akkreditierter bildungsdienstleister 

workshops und seminare an, in denen sie sich mit aktuellen the-

men rund um die bereiche „haftung, recht und sicherheit“ ausei-

nandersetzen können. dabei haben sie die möglichkeit, weiterbil-

dungspunkte der Initiative „gut beraten“ zu erhalten.

7. Hilfestellungen durch großes Netzwerk

mit einem großen netzwerk von spezialisierten rechtsanwälten, 

steuerberatern und weiteren dienstleistern aus dem vermittlerbe-

reich können wir schnell den für sie erforderlichen Kontakt herstel-

len. zudem gibt unser newsletter für bestandskunden im bedarfsfall 

unter anderem Änderungen der rechtsprechung und der gesetzes-

lage bekannt und informiert sie rechtzeitig, so dass sie die erforder-

lichen schritte veranlassen können.

VSH-Online-Rechner mit sofortiger Beantragung per digitale Unterschrift
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Der Eintritt des Versicherungsfalls in der 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung – 
(k)ein Grund zur Panik?
Ein leitfaden von ass. jur. christian lübben und ass. jur. rudolf bauer ll.m. (versicherungsrecht) – 
Prokuristen der hans John versicherungsmakler gmbh

tritt der versicherungsfall ein, reagiert der versicherungsvermitt-

ler mitunter verunsichert und weiß die (rechtlichen) Konsequenzen 

seines handelns oftmals nicht sofort einzuschätzen.

wichtig ist zunächst einmal, tief durchzuatmen und einen klaren 

Kopf zu bewahren, denn schnell können (fahrlässig) die in den 

allgemeinen versicherungsbedingungen (avb) und teilweise in 

den besonderen bedingungen normierten Obliegenheiten durch 

den versicherungsnehmer verletzt werden.  

hält sich der versicherungsnehmer nicht an diese verhaltensvor-

schriften, muss er mit rechtlichen nachteilen bezüglich seines 

versicherungsschutzes rechnen, im schlimmsten fall ist der ver-

sicherer leistungsfrei. um welche Pflichten es sich handelt und 

wie der ablauf einer schadenmeldung und -bearbeitung ausse-

hen sollte, möchten wir nachfolgend beschreiben.

1. Wann ist ein Versicherungsfall eingetreten?

der versicherungsnehmer muss dem versicherer den schaden-

fall innerhalb einer in den avb gesetzten frist anzeigen, macht er 

dies nicht, begeht er schon eine Obliegenheitsverletzung. wann 

aber liegt für den versicherungsnehmer ein (anzeigepflichtiger) 

versicherungsfall vor? die versicherungsbedingungen sehen unter-

schiedliche auslöser der meldeobliegenheit vor:

Ass. jur. Christian Lübben Ass. jur. Rudolf Bauer LL.M. (Versicherungsrecht)

a) Kenntnis des Versicherungsnehmers

In den avb der vermögensschaden-haftpflichtversicherung ist der 

versicherungsfall üblicherweise „ab Kenntniserlangung“ anzuzei-

gen. Erwähnen die versicherungsbedingungen das wort „Kennt-

nis“ nicht und beschreiben sie nur, dass der versicherungsfall 

dem versicherer binnen einer bestimmten frist angezeigt werden 

muss, ist gleichwohl Kenntnis erforderlich. vom versicherungs-

nehmer wird man schließlich nicht erwarten können, dass er einen 

fall melden muss, von dem er nicht einmal weiß.

Wann aber hat der Versicherungsnehmer 
„Kenntnis“ vom Versicherungsfall? 

um diese frage beantworten zu können, ist es erforderlich, die 

versicherungsfalldefinition zu kennen. der versicherungsfall wird 

in den avb definiert als „verstoß, der haftpflichtansprüche eines 

dritten gegenüber dem versicherungsnehmer zur folge haben 

könnte“, womit auf das Kausalereignisprinzip abgestellt wird.  

ausreichend ist nach der regelung in den avb, dass es „irgend-

wann“ mal zu einem schaden kommen „könnte“. Eine anzeigeob-

liegenheit wird man aber nicht bereits dann annehmen können, 

wenn der versicherungsnehmer weiß, dass er einen verstoß be-

gangen hat, dieser aber nur durch unwahrscheinliche umstände 

einen schaden verursachen würde. 

die avb regeln aber weder den begriff „verstoß“ selbst noch wo-

gegen verstoßen werden muss. der versicherungsfall ist die vom 

versicherungsnehmer bzw. einer (mit-)versicherten Person be-

gangene Pflichtverletzung, die unmittelbar kausal den schaden-

seintritt bewirkt. der versicherungsnehmer muss demnach einen 

versicherungsfall bereits dann anzeigen, wenn er erkannt hat (po-

sitives wissen), dass er einen fehler begangen hat – unabhängig 

davon, ob der (vermeintlich) geschädigte ansprüche gegen den 

versicherungsnehmer erhebt. nicht erforderlich ist hingegen, dass 
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der geschädigte den schaden bzw. Pflichtverstoß bereits erkannt 

hat. die anzeigepflicht besteht also nicht bereits dann, wenn der 

versicherungsnehmer hätte erkennen können, dass ein verstoß 

vorliegt. In diesem fall fehlt ihm nämlich dieses wissen, wodurch 

er nicht in der lage ist zu erkennen, dass er etwas anzeigen muss. 

aus diesem grunde gelten die obigen ausführungen auch dann, 

wenn die versicherungsbedingungen lediglich vorgeben, dass „je-

der Versicherungsfall dem Versicherer […] anzuzeigen ist.“ 

will sich der versicherer folglich auf leistungsfreiheit infolge ver-

späteter meldung berufen, muss er das positive wissen des versi-

cherungsnehmers nachweisen, welches der versicherungsnehmer 

nicht genutzt hat, um den versicherungsfall fristgerecht anzuzei-

gen.

b) Geltendmachung durch  
den Geschädigten

macht der geschädigte einen anspruch geltend, bevor der ver-

sicherungsnehmer selbst erkannt hat, dass ein versicherungsfall 

vorliegt, gelten spezielle regelungen in den avb. Erstens die au-

ßergerichtliche geltendmachung und zweitens die geltendma-

chung per mahnbescheid oder im Klageverfahren. da in diesen 

fällen bereits konkrete ansprüche erhoben werden, ist eine sofor-

tige anzeige (neben der anzeige aufgrund Kenntnis des versiche-

rungsfalls) geboten, da der versicherer aufgrund der geltendma-

chung die leistungsfrage und damit die weitere abwicklung des 

versicherungsfalls prüfen muss.

In den verschiedenen deckungskonzepten zur vermögensscha-

den-haftpflichtversicherung finden sich mitunter entsprechende   

Erweiterungen / Klarstellungen, und zwar dergestalt, dass ein ver-

sicherungsfall erst dann angezeigt werden muss, wenn der versich-

erungsnehmer schriftlich in anspruch genommen wird. fehlt es 

an der schriftformerfordernis, ist bereits eine mündliche, aus-

drückliche oder konkludente Erklärung ausreichend, um die an-

zeigepflicht auszulösen. 

Erforderlich ist aber, dass mit der ernstlich gemeinten Erklärung 

des dritten schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. 

Eine anzeigeobliegenheit besteht damit in der regel nicht bei blo-

ßen ankündigungen, vorwürfen oder drohungen. Eine entspre-

chende Erweiterung ist aber nur dann sinnvoll, wenn die lediglich 

mündliche oder konkludente anspruchserhebung nicht gleichwohl 

als auslöser der anzeigeobliegenheit für die Kenntnis des versi-

cherungsnehmers genügt. 

denn: hat der (vermeintlich) geschädigte seine ansprüche nicht 

schriftlich geäußert, weiß der versicherungsnehmer spätestens in 

diesem moment, dass ein Pflichtverstoß jedenfalls möglicherwei-

se vorliegen kann. für die anzeigepflichtobliegenheit ist es zwar 

erforderlich, dass der versicherungsnehmer sichere Kenntnis 

hinsichtlich eines Pflichtverstoßes hat (ein vorwurf ist damit nicht 

ausreichend!), aus dem ein schaden entstehen könnte, gleichwohl 

bestehen durch die geltendmachung des anspruchs durch den 

geschädigten verdachtsmomente für einen Pflichtverstoß, wodurch 

eine spätere „schriftliche“ Inanspruchnahme wahrscheinlich ist. 

der versicherungsnehmer sollte – um dem sinn und zweck der 

Obliegenheit, dem versicherer möglichst frühzeitig einen umfas-

senden blick auf den sachverhalt zu ermöglichen – gleichwohl im 

Eigeninteresse bei einer bloß mündlichen geltendmachung bzw. 

ankündigung durch den geschädigten eine (vorsorgliche) meldung 

vornehmen. 

den weit überwiegenden teil der leistungen der vermögensscha-

den-haftpflichtversicherung stellen die fälle der abwehr von un-

berechtigten ansprüchen dar. Ein unberechtigter anspruch liegt 

aber nicht erst dann vor, wenn der versicherungsnehmer eine 

Pflichtverletzung begangen hat, diese aber nicht adäquat kausal 

für den eingetretenen schaden war. der versicherungsnehmer hat 

vielmehr ein berechtigtes Interesse an einer frühzeitigen scha-

denabwehr bereits dann, wenn der (vermeintlich) geschädigte 

mündlich oder konkludent eine leistung fordert, ohne dass ein 

Pflichtverstoß vorliegt. 

derartige angriffe respektive vorwürfe möchte der versicherungs-

nehmer doch schnell aus der welt schaffen und nicht so lange 

warten (müssen), bis der anspruchsteller seine forderungen 

„schriftlich“ verfasst hat. Im Interesse des vermittlers sollte die 

anzeige damit gleichwohl bei einer mündlichen oder konkludenten 

anspruchstellung erfolgen. dies insbesondere auch vor dem hinter-

grund, dass ihn bei der schadensabwehr auch eine abwehr- bzw. 

schadensminderungsobliegenheit trifft. die gefahren, die viele ver-

mittler in einer (vorsorglichen) schadenmeldung sehen (Nachteile 

in der Prämienkalkulation; Kündigung durch den Versicherer), sind 
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nach unserer Erfahrung jedoch regelmäßig unbegründet. diese mit-

tel werden erst bei einer sehr schlechten renta – abhängig vom 

entsprechenden versicherer – eingesetzt. die schadenbedingte 

Kündigung wird dabei ausgesprochen selten veranlasst. 

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Obliegenheit durch die 

Erweiterung zum vorteil des versicherungsnehmers eingeschränkt 

wird. auch wenn der versicherungsnehmer den fall nicht melden 

muss, sollte er dies im eigenen Interesse möglichst frühzeitig tun.

Zweck der Meldeobliegenheit

Eine deckungserweiterung zum auslösen der meldefrist für 

(vermeintliche) schäden im rahmen der Obliegenheiten erst bei 

schriftlicher Inanspruchnahme hilft unseres Erachtens insbeson-

dere auch dem versicherungsnehmer nicht immer weiter, da auch 

er grundsätzlich von einer kurzen meldefrist profitiert. der zweck 

der meldefrist ist es unter anderem, dass sich der versicherer sehr 

zeitnah gewissheit über die leistungspflicht verschaffen kann  

und nicht erst zu einem zeitpunkt, zu dem die aufklärung deutlich 

erschwert ist. diese Interessen gelten gleichsam für den versiche-

rungsnehmer. Eine bedingungsseitige verlängerung der meldefrist 

durch deren auslösen erst bei schriftlicher Inanspruchnahme ist 

geeignet, diesen zweck zu konterkarieren. 

auf der sicheren seite ist der vermittler unseres Erachtens immer 

erst dann, wenn bedingungsgemäß die schadensmeldung an den 

versicherungsmakler ausreichend ist, den der vermittler mit der 

betreuung seiner vermögensschaden-haftpflichtversicherung be-

traut hat. Eine solche vereinbarung findet man in den deckungs-

konzepten der hans John versicherungsmakler gmbh für die ver-

mögensschaden-haftpflichtversicherung für vermittler. 

2. Meldefrist

die meldefristen sind in den versicherungsbedingungen teilweise 

undeutlich geregelt: so finden sich mit „unverzüglich“, „spätes-

tens innerhalb einer Woche“, „unverzügliche Anzeige“ und „in-

nerhalb einer Woche“ bei dem zeitlichen anknüpfungspunkt für 

die Obliegenheit unterschiedliche fristen, die es dem versiche-

rungsnehmer nicht leicht machen, die richtige frist einzuhalten. 

vermehrt sehen daher die versicherungsbedingungen einheitlich 

eine wochenfrist vor. gleichwohl ist es aufgrund von rechtsbe-

helfsfristen (Einspruch gegen mahnbescheid) bzw. gerichtlich 

festgesetzter verteidigungsfristen (bei gerichtlicher geltendma-

chung im Klageverfahren) jedoch nachvollziehbar, warum die ver-

sicherungsbedingungen eine unverzügliche anzeige fordern. Es 

sollen im Interesse aller beteiligten möglichst früh innerhalb der 

gerichtlichen fristen maßnahmen zur schadenabwehr ergriffen 

werden können.

3. Richtiger Versicherer – 
richtiger Adressat der Anzeige

die meldung hat an den zuständigen versicherer zu erfolgen. wel-

cher versicherer ist aber zuständig, wenn zwischen der (angebli-

chen) Pflichtverletzung und der anspruchserhebung ein versiche-

rerwechsel bei der vermögensschaden-haftpflichtversicherung 

vorgenommen wurde? muss an den versicherer gemeldet wer-

den, bei dem die vermögensschaden-haftpflichtversicherung zum 

verstoß- oder zum anspruchserhebungszeitpunkt bestand? Oder 

an beide? was ist mit einem möglichen „durchgangsversicherer“? 

nach der oben genannten definition des versicherungsfalls kommt 

es entscheidend auf den sogenannten verstoßzeitpunkt an, also 

den zeitpunkt der (angeblichen) Pflichtverletzung. zu melden ist 

der versicherungsfall also demnach in jedem fall an den vermö-

gensschaden-haftpflichtversicherer, bei dem zum zeitpunkt des 

(vermeintlichen) verstoßes der versicherungsvertrag bestanden 

hat. die feststellung, welcher verstoß für den eingetretenen scha-

den ursächlich war, ist für die zuständigkeit in zeitlicher hinsicht 

von erheblicher bedeutung. speziell bei dem sogenannten „ge-

dehnten Verstoß“, der dann vorliegt, wenn der schaden erst auf-

grund mehrerer aufeinander aufbauender Pflichtverletzungen ein-

getreten ist, und bei dem „Verstoß mit Reparaturmöglichkeit“, bei 

dem der vermittler eine Pflichtverletzung begeht, deren kausalen 

schadenseintritt er durch (ggf. sogar mehrfache) reparaturmaß-

nahmen hätte vermeiden können, ist eine genaue betrachtung des 

falls erforderlich. 

auch bei dem verstoß durch unterlassen können sich Proble-

me ergeben. die versicherungsbedingungen beschreiben den 

verstoßzeitpunkt in dieser Konstellation als den tag, an dem die 

versäumte handlung spätestens hätte vorgenommen werden kön-

nen. abgesehen von diesen möglicherweise praktischen schwie-

rigkeiten bei der feststellung des versicherungsfalls ist die frage 
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der zeitlichen zuständigkeit, die sich bei einem wechsel des ver-

sicherers stellt, bei einer vereinbarten beschränkten nachhaftung/

nachmeldefrist regelmäßig unproblematisch. und das aus zwei 

gründen: 

a) Übernahme der Nachhaftung 
als doppelter Boden

sieht das bedingungswerk der vermögensschaden-haftpflichtver-

sicherung für den tätigkeitsbereich der streitigen Pflichtverletzung 

eine beschränkte nachhaftung/nachmeldefrist vor, ist grundsätz-

lich über die sogenannte „Übernahme der Nachhaftung“, wel-

che standardmäßig in den bedingungswerken zu finden ist, der 

aktuelle versicherer in bedingungsgemäßem umfang zuständig. 

abgesehen davon, dass mittlerweile selbst in den bereichen, die 

(noch) keiner Pflichtversicherung unterliegen (zum beispiel sonsti-

ge finanzdienstleistungen: vermittlung von Immobilien), überwie-

gend eine unbeschränkte nachhaftung als vereinbart gilt, dürfte 

diese frage daher lediglich für „altfälle“ wesentlich sein, also für 

den zeitraum, in dem zum zeitpunkt des verstoßes lediglich eine 

beschränkte nachhaftung/nachmeldefrist vereinbart war.  aber 

auch für solche fälle stellt die regelung der „Übernahme der 

Nachhaftung“ eher eine art doppelten boden dar, der aufgrund 

der nachfolgend beschriebenen Olg-stuttgart-rechtsprechung 

kaum noch einen praktischen anwendungsbereich findet. 

b) OLG-Stuttgart-Rechtsprechung

nach der von allen großen vermögensschaden-haftpflicht-

versicherern anerkannten und angewendeten sogenannten 

Olg-stuttgart-rechtsprechung (Urteil vom 27.11.2008 – 7 U 

89/08; zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Ar-

chitekten) ist der vermögensschaden-haftpflichtversicherer trotz 

abgelaufener nachmeldefrist zeitlich zuständig, wenn der versi-

cherungsnehmer die frist unverschuldet versäumt hat. wird die 

beschränkte nachmeldefrist hingegen verschuldet versäumt, 

wird die beschränkte nachmeldefrist als abschließende zeitli-

che begrenzung gesehen. dass der versicherungsnehmer die 

nachmeldefrist unverschuldet versäumt hat, hat er zu beweisen.  

 

aufgrund der Olg-stuttgart-rechtsprechung gilt die regelung der 

Übernahme der nachhaftung nur noch subsidiär, wenn die grund-

sätze der rechtsprechung keine anwendung finden sollten. das 

lg Köln (Urteil vom 29.03.2012 – 24 O 354/11) hat sich in einem 

fall zur rechtsschutzversicherung ebenfalls mit der frage beschäf-

tigt, ob der versicherungsnehmer die nachmeldefrist unverschuldet 

versäumt hat. damit die nachmeldefrist nicht verschuldet versäumt 

wird, muss der versicherungsnehmer unverzüglich bei Kenntnis 

eines versicherungsfalls den vermögensschaden-haftpflichtversi-

cherer informieren. 

4. Ich muss den Fall 
also melden – und wie?

In welcher form die schadensanzeige zu erfolgen hat, ist in  

§ 104 vvg nicht geregelt. Üblicherweise sehen die versiche-

rungsbedingungen jedoch textform vor, so dass auch eine anzei-

ge per E-mail ausreichend ist. zur Erfüllung der Obliegenheit ist 

die „anzeige“ ausreichend – und damit die bloße mitteilung. da 

den versicherungsnehmer aber auch gemäß den versicherungs-

bedingungen eine unterstützungspflicht bei der schadenser-

mittlung trifft, sollte er dieser verpflichtung im eigenen Interesse 

möglichst frühzeitig umfassend nachkommen.

unerlässlich ist, dass der vermittler eine eigenverantwortliche 

stellungahme abgibt, in welcher er den sachverhalt der (angeb-

lichen) Pflichtverletzung möglichst genau und umfassend um-

schreibt und den vorwurf bestenfalls entkräftet. Erst anhand der 

stellungnahme ist es dem versicherer möglich, sich ein genaues 

bild des versicherungsfalls machen zu können und die leistungs-

frage zu klären.

5. Die Meldung an den Versicherer ist  
erfolgt – was passiert jetzt?

Ist die meldung an den versicherer erfolgt, kann sich der versich-

erungsvermittler nicht einfach bequem zurücklehnen. Er hat viel-

mehr „alles zu tun, was zur Klarstellung des Versicherungsfalls 

dient […]. Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Schadens 

sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstüt-

zen.“. der versicherungsnehmer muss dem versicherer sämtliche 

unterlagen zur verfügung stellen, die zur sachverhaltsaufklärung 

erforderlich sind. sehen die bedingungen daneben noch soge-

nannte deckungsvoraussetzungen (außerhalb der Pflichtversiche-

rungen) vor, sind diese ebenfalls nachzuweisen. vor der regulie-

rung des § 34f gewO waren so beispielsweise „der Nachweis der 
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unter dem vorbehalt, dass kein ausschlussgrund vorliegt. die Ent-

scheidung der versicherung zu überprüfen erfordert viel Erfahrung 

im bereich der deckungsrechtlichen fragestellungen. daher ist es 

vorteilhaft, jemanden an seiner seite zu haben, der diese Ent-

scheidungen mit dem entsprechenden fachwissen auf „herz und 

nieren“ prüfen kann. die Erfahrung zeigt, dass in einer vielzahl 

von fällen, in denen versicherungsleistungen zunächst versagt 

werden, abhilfe geschaffen werden kann. 

man darf jedoch trotzdem nicht die augen davor verschließen, 

dass Interventionen nicht immer den gewünschten Erfolg haben, 

selbst dann, wenn man eigentlich im recht ist. In einem solchen 

fall bleibt dann nur der weg über eine deckungsklage, möglichst 

über eine entsprechende rechtsschutzversicherung.

7. Obliegenheitsverletzungen und  
schlechte Zahlungsmoral  

des Versicherungsnehmers?

hat der versicherungsnehmer eine (vertragliche) Obliegenheit ver-

letzt, kann der versicherer seine leistung im verhältnis zur schwe-

re des verschuldens des versicherungsnehmers kürzen oder ist 

sogar leistungsfrei. die versicherungsbedingungen entsprechen 

inhaltlich dem § 28 vvg und gelten auch für Obliegenheitsver-

letzungen nach Eintritt des versicherungsfalls. vollständige leis-

tungsfreiheit besteht nur bei vorsatz – und diesen hat der versi-

cherer zu beweisen. In der regel wird der versicherungsnehmer 

seinen versicherungsschutz nicht durch eine vorsätzliche verzö-

gerung der anzeige gefährden wollen. der versicherungsnehmer 

verletzt die Obliegenheit nämlich nur dann vorsätzlich, wenn er sie 

im bewusstsein ihres bestehens nicht befolgen will. 

der versicherer bleibt aber auch bei vorsatz zur leistung ver-

pflichtet, wenn und soweit der versicherungsnehmer nachweist, 

dass die Obliegenheitsverletzung weder für den Eintritt oder die 

feststellung des versicherungsfalls noch für die feststellung oder 

den umfang der dem versicherer obliegenden leistung ursächlich 

war. aber auch wenn der versicherungsnehmer dem grunde nach 

einen anspruch auf versicherungsleistungen hat, kann eine un-

pünktliche Prämienzahlung seinen versicherungsschutz nach den 

an die §§ 37 und 38 vvg inhaltlich angelehnten Klauseln in den 

avb gefährden. 

Prospektübergabe“ oder der „Nachweis über das Bestehen eines 

(beanstandungsfreien) IDW-S-4-Testats“ erforderlich. zur Opti-

mierung der schadensbearbeitung ist es sinnvoll, den schaden 

dem spezialisierten makler anzuzeigen, da dieser dem versiche-

rungsnehmer bereits vorab seine „hausaufgaben“ aufgeben und 

somit das verfahren beschleunigen kann.

6. Aber jetzt kann ich 
mich zurücklehnen, oder?

Ist der versicherungsfall der vermögensschaden-haftpflichtver-

sicherung angezeigt, prüft der versicherer zunächst, ob es sich 

um eine versicherte tätigkeit handelt, ausschlussgründe der ver-

sicherungsbedingungen 

in betracht kommen und/oder die deckungsvoraussetzungen er-

füllt wurden. nach dem bereits erläuterten verstoßprinzip bestim-

men sich die versicherungssumme, der selbstbehalt und der Inhalt 

der maßgeblichen versicherungsbedingungen nach dem stand zur 

zeit der (vermeintlichen) Pflichtverletzung. so kann es durchaus 

sein, dass zwischenzeitlich abgeschaffte ausschlussgründe oder 

deckungsvoraussetzungen greifen. Kommt nur ein „K.-o.-Kriteri-

um“ in betracht, lehnt der versicherer grundsätzlich die weitere 

behandlung des versicherungsfalls ab, es sei denn, der schaden-

fall lässt sich (rechtlich) trennen und der ausschlussgrund greift 

nur zum teil. 

Kommt die versicherung zu einem positiven Ergebnis, prüft sie 

weiter, ob ein gesetzlicher haftpflichtanspruch besteht. besteht 

ein solcher anspruch, tritt der versicherer in die regulierung ein. 

Kommt er jedoch zu dem Ergebnis, dass der versicherungsneh-

mer zu unrecht angegriffen wird, stellt er versicherungsschutz in 

form des abwehrschutzes zur verfügung. Erteilt der versicherer 

eine deckungszusage, ist diese im zweifel bindend. der versiche-

rer kann dann seine Entscheidung nicht nach treu und glauben 

abändern. werden jedoch neue umstände bekannt, die zu einer 

versagung des versicherungsschutzes geführt hätten, gilt die bin-

dung verständlicherweise nicht. 

häufig geben daher die vermögensschaden-haftpflichtversicherer 

nur „vorläufigen (eingeschränkten) Versicherungsschutz“. diese 

deckungszusage entfaltet keine bindungswirkung. sie gewährt 

versicherungsschutz „in bedingungsgemäßem Umfang“ – also 
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Leistungsfrei ist der 
Versicherer nach § 38 Abs. 2 VVG, wenn

• der Versicherungsnehmer eine Folgeprämie ganz oder teilweise  

 nicht rechtzeitig zahlt und

• der Versicherer den Versicherungsnehmer qualifiziert mahnt,

• der Versicherungsfall nach dem Fristablauf eintritt und

• der Versicherungsnehmer sich zur Zeit des Eintritts des 

 versicherungsfalls mit der zahlung der Prämie in 

 verzug befindet.

da es sich bei der vermögensschaden-haftpflichtversicherung um 

eine (berufshaft-)Pflichtversicherung, die aufgrund einer rechts-

vorschrift abgeschlossen werden muss, handelt, gilt aber § 117 

vvg. nach § 117 abs. 1 vvg muss der versicherer gegenüber dem 

dritten trotz ganz oder teilweiser leistungsfreiheit uneingeschränkt 

leisten. dies gilt jedoch nicht aufgrund vertraglicher risikobegren-

zungen oder von risikoausschlüssen sondern aufgrund der leis-

tungsfreiheit oder -minderung wegen Obliegenheitsverletzungen 

nach § 28 vvg, aber auch bei verspäteter zahlung nach §§ 37 

und 38 vvg. dem versicherer steht gegenüber dem versiche-

rungsnehmer dann der regress zu, § 117 abs. 4 vvg.

8. Dann schnell 
zum Anwalt … 

wer jetzt denkt, mit der deckungsbestätigung in form des ab-

wehrschutzes sofort zum rechtsanwalt gehen zu müssen, der sei 

vorab darüber informiert, dass die versicherung bedingungsgemäß 

nur die „Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer anhängig 

gewordenen […] Haftpflichtprozesses“ übernimmt. mit anderen 

worten: die außergerichtlichen Kosten werden, anders als nach 

§ 101 abs. 1 s. 1 vvg, wonach die versicherung die gerichtli-

chen und außergerichtlichen Kosten umfasst, nicht übernommen. 

der versicherer teilt dem versicherungsnehmer in der folge mit, 

ob die ansprüche zurückgewiesen werden sollen oder nicht. dem 

versicherungsnehmer bleibt es unbenommen, den rechtsanwalt 

im außergerichtlichen bereich selbst zu bezahlen, wahlweise den 

makler mit der wahrnehmung der außergerichtlichen Interessen-

vertretung im rahmen des rechtlich zulässigen rahmens nach § 5 

rdg zu beauftragen oder selbstständig tätig zu werden. 

die schlechteste lösung dürfte in der regel die letzte alternative 

sein, da der versicherungsnehmer aufgrund emotionaler steue-

rung mit wut oder Ärger auf die Inanspruchnahme reagiert. Oder 

er könnte wegen des dringenden wunsches, die angelegenheit 

schnell und unkompliziert (im Interesse des Kunden, den man 

unbedingt halten möchte) zu lösen, fehler machen, die weitrei-

chende folgen haben können: so kann eine unüberlegte Äußerung 

gegenüber dem anspruchsteller als deklaratorisches anerkenntnis 

gewertet werden, mit dem Ergebnis, dass der versicherer an dieses 

nur dann gebunden ist, wenn der haftpflichtanspruch auch ohne 

anerkenntnis bestanden hätte. unüberlegte aussagen können also 

schnell das persönliche vermögen gefährden.

9. Was ist bei gerichtlichen 
Verfahren zu beachten?

Eine hauptleistungspflicht des versicherers ist die führung des 

haftpflichtprozesses auf seine Kosten. was aber muss dabei be-

achtet werden? wird der schadensfall im gerichtlichen stadium 

angezeigt und ist der versicherungsnehmer (noch) nicht anwaltlich 

vertreten, muss beachtet werden, dass vor den landgerichten, 

die bei einem streitwert über 5.000 Eur zuständig sind, anwalts-

zwang (§ 78 ZPO) besteht. 

Innerhalb einer notfrist von zwei wochen muss durch eine so-

genannte verteidigungsanzeige durch einen rechtsanwalt das 

gericht über die verteidigungsbereitschaft informiert werden. 

schriftsätze, die der versicherungsnehmer persönlich an das 

gericht schreibt, bleiben unbeachtet. zu beachten ist, dass der 

versicherer für den haftpflichtprozess regelmäßig selbstständig 

keinen rechtsanwalt mit der vertretung der Interessen des versi-

cherungsnehmers beauftragen wird und der versicherungsnehmer 

bei der auswahl seines rechtsbeistands keine freie rechtsanwalts-

wahl, wie sie in § 127 vvg zur rechtsschutzversicherung normiert 

wird, besitzt. 

der versicherer hat vielmehr bedingungsgemäß ein weisungs-

recht „Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beachtung 

der Weisungen des Versicherers, insbesondere auch hinsichtlich 

der Auswahl des gegebenenfalls zu beauftragenden Rechtsan-

walts […]“. der versicherer erbringt damit auch keine „sachleis-

tung“ durch mandatierung des rechtsanwalts, sondern erstattet 

lediglich die Kosten. der versicherungsnehmer weiß damit, dass er 

selbst den rechtsanwalt zu beauftragen hat, dies jedoch in abstim-

mung mit dem versicherer: „[…] unter Beachtung der Weisungen 
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Schadenanzeige

Versicherungsschutz
besteht

Anspruch ist
begründet

Anspruch ist
unbegründet

Über Anspruch wird
verhandelt

Ansprüche werden
zurückgewiesen

Versicherung
reguliert

Geschädigter klagt 
gegen VN

Urteil

Geschädigter verfolgt
den Anspruch nicht weiter

Klageabweisung:
Geschädigter trägt Kosten

des Verfahrens

Begründet:
VR zahlt an Geschädigten 
und übernimmt Kosten; 

SB zahlt VN

Versicherungsschutz
besteht nicht

Deckungsklage

des Versicherers […]“. damit soll sichergestellt werden, dass die 

Interessen des versicherungsnehmers bestmöglich vertreten wer-

den. daher sollte der versicherungsnehmer auch im seinem eigenen 

Interesse – beispielsweise in einem schadenfall zu einem geschlos-

senen schiffsfonds – nicht unbedingt eine Kanzlei aufsuchen, die 

sich lediglich auf zum beispiel das familienrecht spezialisiert hat.

 

10. Wie wird reguliert?

muss im konkreten versicherungsfall schadensersatz gezahlt 

werden, wird die leistung des versicherers im Innenverhältnis 

zum versicherungsnehmer um den versicherungsvertraglich ver-

einbarten selbstbehalt gekürzt. der versicherer zahlt damit an den 

geschädigten anspruchsteller den nach abzug des selbstbehalts 

verbleibenden betrag. 

dieser um die selbstbeteili-

gung gekürzte betrag sowie 

der die versicherungssumme 

übersteigende schadenanteil 

sind unmittelbar vom versiche-

rungsnehmer an den geschä-

digten auszukehren. 

Oftmals zahlen die versicherer 

auch an den versicherungs-

nehmer selbst, der dann den 

vollständigen betrag an den 

geschädigten zahlen kann.

11. Fazit
 

hat der versicherungsvermittler seine vermögensschaden-haft-

pflichtversicherung über einen spezialisierten makler abgeschlos-

sen, sollte er dringend die meldung des versicherungsfalls über 

diesen veranlassen (sofern die meldung an diesen ausreichend 

ist, was sich der vermittler im zweifel bestätigen lassen sollte). 

hat dieser spezialisierte makler sogar eine eigene schadenabtei-

lung, die sich ganz um die belange des versicherungsvermittlers 

kümmert, gilt dies in jedem fall. die schadenabteilung unterstützt 

den versicherungsvermittler im rahmen ihrer möglichkeiten bei 

der durchsetzung des versicherungsschutzes (wann, wie, wohin 

muss gemeldet werden) und bei der abwehr unberechtigter an-

sprüche im außergerichtlichen bereich in abstimmung mit dem 

versicherer.
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